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1 Einleitung 

 

Mit dem globalen Regulierungsrahmen für widerstandsfähigere Banken und Bankensysteme hat der Baseler 

Ausschuss für Bankenaufsicht international gültige Standards für die Eigenmittelausstattung und Liquidität von 

Banken definiert. Diese wurden mit der Richtlinie 2013/36/EU (Capital Requirement Directive, CRD) und der Ver-

ordnung (EU) Nr. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR) in europäisches Recht transferiert. 

Mit dem vorliegenden Offenlegungsbericht kommt die ILB den gemäß CRR und CRD IV sowie dem KWG auf-

sichtsrechtlich geforderten und zum 31. Dezember 2019 gültigen qualitativen und quantitativen Informationspflich-

ten nach. Als weder global systemrelevantes (G-SRI) noch anderes systemrelevantes Institut (A-SRI) fällt die ILB 

bisher nicht unter den Geltungsbereich der neuen EBA-Leitlinien zu den Offenlegungspflichten (EBA/GL/2016/11) 

und veröffentlicht gemäß den bisher geltenden Anforderungen des Teils 8 (Artikel 431 bis 455) der CRR. 

Die Offenlegung durch die ILB erfolgt als übergeordnetes Institut für die aufsichtsrechtliche Gruppe auf konsoli-

dierter Basis. Stichtag für die Berichterstattung ist der 31. Dezember 2019. 

Dieser Bericht trägt den aufsichtsrechtlichen Transparenzvorschriften der CRR, der CRD IV und des KWG Rech-

nung und ergänzt den im Rahmen der handelsrechtlichen Anforderungen erstellten, zusammengefassten Lage- 

und Konzernlagebericht sowie den Anhang und Konzernanhang, auf die jeweils Bezug genommen wird. 

In § 26a KWG werden die zusätzlichen Angaben zur rechtlichen und organisatorischen Struktur sowie zu den 
Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung der Gruppe festgelegt. 
Die Angaben zur rechtlichen und organisatorischen Struktur werden auf der Internetseite der ILB unter der Rubrik 
"Wir über uns" veröffentlicht. Weiterhin wird dort auch der sogenannte Country-by-Country-Report veröffentlicht. 
Für die Angaben zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung der ILB-Gruppe wird auf den zusammengefassten 
Lage- und Konzernlagebericht (Kapitel I - Grundlagen des Konzerns) verwiesen. 

Gemäß Artikel 431 Abs. 3 CRR überprüft die ILB regelmäßig die Angemessenheit der Offenlegungsinhalte.  

Die Überprüfung der Offenlegungsfrequenz erfolgte auf der Grundlage des BaFin-Rundschreibens 05/2015 (BA) 

i.V.m. Artikel 433 CRR. Die Offenlegung wird weiterhin jährlich durchgeführt. Der Offenlegungsbericht wird neben 

dem Jahres- und Konzernabschluss der ILB als eigenständiger Bericht unter der Rubrik "Wir über uns" veröffent-

licht. 

Der Vergütungsbericht der ILB-Gruppe nach § 16 Abs. 1 der Institutsvergütungsverordnung i.V.m. Artikel 450 

CRR wird auf der Internetseite der ILB offengelegt. Die quantitativen Angaben zur Vergütung der Mitglieder des 

Leitungsorgans erfolgen im Anhang und Konzernanhang. 

 siehe Anhang und Konzernanhang 

2 Risikomanagementziele und -politik (Artikel 435 CRR) 

 

Angaben zu den Strategien und Verfahren für die Steuerung der Risiken sowie zur Struktur und Organisation der 

Risikomanagementfunktion erfolgen im zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht (Risikobericht - Risi-

komanagement) sowie in der Konzisen Risikoerklärung. 

Angaben zum Umfang und der Art der Risikoberichts- und -messsysteme, zu den Leitlinien für die Risikoabsiche-

rung und -minderung sowie den Strategien und Verfahren zur Überwachung der getroffenen Maßnahmen erfol-

gen ebenfalls im zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht (Risikobericht - Risikotragfähigkeitskonzept) 

sowie in der Konzisen Risikoerklärung. 

 Siehe zusammengefasster Lage- und Konzernlagebericht (Risikobericht) 

 Siehe Konzise Risikoerklärung 
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2.1 Erklärung zur Angemessenheit der Risikomanagementverfahren 
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2.2 Konzise Risikoerklärung 
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2.3 Gremien: Vorstand und Verwaltungsrat 

2.3.1 Anzahl der von Mitgliedern des Vorstands und Verwaltungsrats ausgeübten Leitungs- oder Auf-

sichtsfunktionen 

 

Tabelle 1: Anzahl der von Mitgliedern des Vorstandes ausgeübten Leitungs- oder Aufsichtsfunktionen 

Vorstand Anzahl der Leitungsfunk-
tionen per 31.12.2019 

Anzahl der Aufsichtsfunk-
tionen per 31.12.2019 

Tillmann Stenger 1 4 

Jacqueline Tag 1 1 

Kerstin Jöntgen 1 1 
 

 

Tabelle 2: Anzahl der von Mitgliedern des Verwaltungsrates ausgeübten Leitungs- und Aufsichtsfunktionen 

Mitglieder des Verwaltungsrates Anzahl der Leitungsfunk-
tionen per 31.12.2019 

Anzahl der Aufsichtsfunk-
tionen per 31.12.2019 

Katrin Lange 0 3 

Prof. Dr. Jörg Steinbach 0 3 

Michael Stölting 1 2 

Dietrich Suhlrie 1 1 

Ute Hagedorn 0 2 

Birgit Korth 0 1 

Dr. Friederike Haase 0 2 

Regine Bukowski-Knuppertz 0 1 

Dr. Ulrich Müller 0 10 

Siegurd Heinze 0 2 

Nabegh El Shorafa 0 1 

Elke Jeddeloh 0 1 

Ulrich Hörold 0 1 

Carsta Matthes 0 1 

Simone Spahn 0 2 

Jork Volkmer 0 1 

Dr. Saskia Ludwig 0 1 

 
Die Angaben enthalten sämtliche Mandate,  
- die nicht unter die Regelung von § 25c KWG bzw. § 25d KWG fallen, 
- die gemäß § 25c KWG bzw. § 25d KWG unter die Privilegierung fallen, 
- die gemäß § 64r Abs. 13 Satz 1 bzw. Abs 14 Satz 1 KWG Bestandsschutz genießen. 
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2.3.2 Strategie für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans (Vorstand und Verwaltungsrat) 

2.3.2.1 Vorstand 

Der Vorstand der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) besteht zum Stichtag 31.12.2019 aus drei 

Mitgliedern. Die Bestellung des Vorstandes ist im ILB-Gesetz sowie in der Satzung der Bank geregelt. 

Die Mitglieder des Vorstandes werden hinsichtlich ihres beruflichen Werdeganges auf der Homepage der ILB 

ausführlich vorgestellt. Gemäß § 25c KWG müssen die Geschäftsleiter eines Instituts für die Leitung eines Insti-

tuts fachlich geeignet und zuverlässig sein und der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausreichend Zeit widmen. Die 

fachliche Eignung setzt voraus, dass die Geschäftsleiter in ausreichendem Maß theoretische und praktische 

Kenntnisse in den betreffenden Geschäften sowie Leitungserfahrung haben. Im Rahmen der BaFin-Anzeigen zur 

Bestellung von Vorstandsmitgliedern wurde die Eignung des jeweiligen Vorstandsmitgliedes umfassend doku-

mentiert und bewertet. Mit der Zulassung der Vorstände bestätigte die BaFin die fachliche Eignung und Zuverläs-

sigkeit. 

Der Verwaltungsrat bewertet jährlich die Struktur, Größe, Zusammensetzung und Leistung des Vorstandes sowie 

dessen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen. 

Zum Stichtag 31.12.2019 betrug der Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder 66,7%. 

 

2.3.2.2 Verwaltungsrat 

 

Gemäß der Satzung der ILB besteht der Verwaltungsrat der ILB aus 18 Mitgliedern, von denen der Gesellschafter 

Land Brandenburg acht und der Gesellschafter NRW.BANK vier Mitglieder entsendet. Daneben gehören dem 

Verwaltungsrat sechs weitere Mitglieder als Vertreter der Beschäftigten an, die in einem Dienstverhältnis zur 

Bank stehen müssen. Sie werden von der Belegschaft unmittelbar gewählt. Die Wahl ist eine Personenwahl; auf 

die Wahl findet das Landespersonalvertretungsgesetz und die dazu erlassene Wahlordnung entsprechende An-

wendung. 

Der Verwaltungsrat bewertet jährlich seine Struktur, Größe, Zusammensetzung und Leistung sowie Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Erfahrungen seiner Mitglieder. 

Zum Stichtag 31.12.2019 betrug der Anteil weiblicher Verwaltungsratsmitglieder 50 %. 

 

2.3.3 Diversitätsstrategie für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans 

 

Der Verwaltungsrat weist eine breite Streuung an Erfahrung auf, da seine Mitglieder verschiedenen Ministerien 

des Landes Brandenburg, der NRW.BANK und - als Beschäftigtenvertreter - der ILB entstammen. 

Die gesetzlich verankerte Diversität der Verwaltungsratsmitglieder (Gesetz über die Investitionsbank des Landes 

Brandenburg in Verbindung mit der Satzung der Investitionsbank des Landes Brandenburg) erübrigt eine explizite 

Zielvorgabe. 

 

2.3.4 Risikoausschuss und Anzahl der Ausschusssitzungen 

 

Der Verwaltungsrat der ILB hat einen Risikoausschuss eingerichtet. Der Risikoausschuss unterstützt den Verwal-

tungsrat und nimmt die Aufgaben nach § 25d Abs. 8 KWG sowie weitere, in seiner Geschäftsordnung festgelegte 

Aufgaben wahr. Er besteht aus sechs Personen und hat im Jahr 2019 zwei Sitzungen abgehalten. In eiligen Fäl-

len kann der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende über einzelne Verhandlungsgegenstände ohne Sitzung im Um-

laufverfahren abstimmen lassen. Im Jahr 2019 erfolgten fünf Beschlussfassungen im Risikoausschuss per Um-

laufverfahren. 
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2.3.5 Beschreibung des Informationsflusses an das Leitungsorgan bei Fragen des Risikos 

 

Tabelle 3: Risikoinformationen für das Leitungsorgan 

Berichtswesen Vorstand  Verwaltungsrat Verwaltungsrats-

vorsitz 

Risikoausschuss 

Bericht zu Handelsge-

schäften 
2 mal im Monat 

   

Gesamtrisikobericht 4 mal im Jahr 

  

4 mal im Jahr 

Bericht über das  

Adressenausfallrisiko 

gemäß MaRisk 

4 mal im Jahr   4 mal im Jahr 

Risikoreport zu  

Adressenausfallrisiken 

Zinsänderungsrisiken 

Liquiditätsrisiken 

Operationellen Risiken 

Risikotragfähigkeit 

 

monatlich 

monatlich 

monatlich 

4 mal im Jahr 

monatlich 

   

EWB-Berichterstattung monatlich    

Gremiensitzungen 

2 mal im Jahr 

(2019 eine zusätz-

liche) 

2 mal im Jahr 

(2019 eine zu-

sätzliche) 

2 mal im Jahr 

(2019 eine zusätz-

liche) 

2 mal im Jahr 

 

Jour fixe monatlich 

 

monatlich 

 
 

Über die reguläre Berichterstattung hinaus erhält der Vorstand der ILB nach definierten Vorgaben Ad-hoc-

Risikoinformationen. 

Der Vorstand informiert den Verwaltungsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend unter anderem über alle wesent-

lichen Fragen der Geschäfts- und Risikolage, des Risikomanagements und des Risikocontrollings. 

Mindestens einmal jährlich informiert der Vorstand den Verwaltungsrat über die Geschäftsstrategie und die kor-

respondierende Risikostrategie bzw. über entsprechende Anpassungen. Die Strategien werden mit dem Verwal-

tungsrat bzw. dem Prüfungs- und Risikoausschuss des Verwaltungsrats erörtert. Die Erörterung erstreckt sich im 

Falle von Abweichungen auch auf die Ursachenanalyse. 

Der Vorstand informiert den Verwaltungsrat bei einem personellen Wechsel in der Risikocontrollingfunktion. 

Der Vorstand hat den Risikoausschuss über wichtige Vorkommnisse zu unterrichten. Dies gilt insbesondere bei 

einer wesentlichen Verschlechterung der Bonität bei einem zustimmungspflichtigen Kreditengagement. Er hat 

ferner auf Verlangen eines Mitgliedes des Risikoausschusses über die Entwicklung einzelner Kreditengagements 

Bericht zu erstatten. 

Der Vorstand hat den Risikoausschuss, entsprechend dessen Festlegungen, mindestens vierteljährlich über die 

Risikosituation der ILB schriftlich zu informieren. 

Das vorsitzende Mitglied des Risikoausschusses berichtet dem Verwaltungsrat über die Tätigkeit des Risikoaus-

schusses. 
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3 Anwendungsbereich (Artikel 436 CRR) 

 

Mit dem vorliegenden Bericht setzt die ILB als übergeordnetes Institut der aufsichtsrechtlichen Institutsgruppe 

nach § 10a Abs. 1 KWG die Offenlegungspflichten nach den Artikeln 431 bis 451 CRR i.V.m. § 26a KWG um. 

Die Angaben in diesem Bericht beziehen sich auf den nachfolgend beschriebenen aufsichtsrechtlichen Konsoli-

dierungskreis. 

Tabelle 4: Übersicht der konsolidierten Unternehmen 

 

Zusätzlich hat die ILB noch die LASA Brandenburg GmbH i. L. und die DigitalAgentur Brandenburg GmbH zu 

jeweils 100 Prozent in ihrem Anteilsbesitz. Diese müssen aufsichtsrechtlich nicht konsolidiert und aufgrund der 

Unwesentlichkeit nach § 296 HGB nicht in die handelsrechtliche Konsolidierung einbezogen werden. 

Abgesehen von wertberichtigten Forderungen sind keine tatsächlichen oder rechtlichen Hindernisse für die un-

verzügliche Übertragung von Eigenmitteln oder die Rückzahlung von Verbindlichkeiten zwischen dem Mutter-

unternehmen und seinen Tochterunternehmen gemäß Artikel 436 c) CRR vorhanden oder zu erwarten. 

Zum Berichtsstichtag gab es keine Tochterunternehmen der Finanzbranche, die nicht in die Konsolidierung ein-

bezogen wurden. Daher gab es keine gemäß Artikel 436 d) CRR auszuweisende Unterdeckung aufsichtsrechtli-

cher Kapitalanforderungen.  

Zum 31.12.2019 wurde ein handelsrechtlicher Konzernabschluss erstellt. 

Folgende Veränderung des Konsolidierungskreises ergab sich im Vergleich zum Vorjahr: 

Im September 2019 wurde die bisherige Tochtergesellschaft ILB Beteiligungsgesellschaft mbH rückwirkend zum 

01.01.2019 auf die KBB Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH verschmolzen. 

  

Klassifizierung Name

Abzugs- Risikogewichtete

methode Beteiligungen

voll quotal voll quotal at equity

Kreditinstitut Investitionsbank des Landes Brandenburg, Potsdam X X

Finanzunternehmen KBB Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH, Potsdam X X

Finanzunternehmen BFB BeteiligungsFonds Brandenburg GmbH, Potsdam X X

Finanzunternehmen BFB Frühphasenfonds Brandenburg GmbH, Potsdam X X

Finanzunternehmen Brandenburg Kapital GmbH, Potsdam X X

sonstige Unternehmen Tourismusforum Potsdam GmbH, Potsdam X

sonstige Unternehmen Grundstücksgesellschaft "Tiefer See" mbH; Potsdam X

Aufsichtsrechtliche Behandlung Konsolidierung

Konsolidierung nach Rechnungs-

legungsstandard
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4 Eigenmittel und Eigenmittelstruktur (Artikel 437 und 492(4) CRR) 

 

Dem Jahresabschluss 2019 und dem Offenlegungsbericht 2019 wurden konzerneinheitliche Konsolidierungsme-

thoden zugrunde gelegt. Zusätzlich zum aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis werden im handelsrechtlichen 

Jahresabschluss auch die sonstigen Unternehmen konsolidiert. 

Die nachfolgende Aufgliederung stellt auf die aufsichtsrechtlichen Vorgaben zum Stichtag 31.12.2019 ab. Jahres-

abschlusseffekte bleiben in dieser Darstellung unberücksichtigt. Daher kommt es zu Differenzen zwischen den 

aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln gemäß Geschäftsschluss Stand 31.12.2019 und dem bilanziellen Eigenkapital 

gemäß handelsrechtlichem Konzernabschluss (Tabelle 6). 

Die ILB ist aufgrund der getätigten Geschäfte aufsichtsrechtlich kein Handelsbuchinstitut im Sinne von Artikel  

4 Abs. 1 Nr. 86 i.V.m. Artikel 94 Abs. 1 CRR. 

Das harte Kernkapital der ILB-Gruppe setzt sich aus dem eingezahlten Kapital des Landes Brandenburg und der 

NRW.Bank, den Kapital- bzw. Gewinnrücklagen und dem Sonderposten für allgemeine Bankrisiken nach § 340g 

HGB zusammen. Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals existieren nicht. Das Ergänzungskapital nach Artikel 

71 CRR umfasst die Vorsorgereserve nach § 340f HGB.  

Die ILB hat keine Kapitalinstrumente begeben. 

Tabelle 5 zeigt die Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel der ILB-Gruppe gemäß CRR zum 

Berichtsstichtag 31.12.2019. Die Berichterstattung erfolgt gemäß Anhang VI der Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 1423/2013 der Europäischen Kommission, wobei zum Zweck der Übersichtlichkeit die für die ILB nicht rele-

vanten Zeilen nicht gezeigt werden.  
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Tabelle 5: Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel (in Euro) 

 

  

Nr. KAPITALINSTRUMENTE
 (A) BETRAG AM TAG DER 

OFFENLEGUNG

(B) VERWEIS 

AUF ARTIKEL IN 

DER 

VERORDNUNG 

(EU) Nr. 

575/2013

(C) BETRÄGE, DIE DER 

BEHANDLUNG VOR DER 

VERORDNUNG (EU) 

Nr.575/2013 

UNTERLIEGEN ODER 

VORGESCHRIEBENER 

RESTBETRAG GEMÄß 

VERORDNUNG (EU) 

Nr.575/2013

HARTES KEMKAPITAL: INSTRUMENTE UND RÜCKLAGEN
1 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio

110.000.000,00

26(1),27,28, 29, 

Verzeichnis der 

EBA gemäß 

Artikel 26 Absatz 2 Einbehaltene Gewinne 111.008.201,88 26 (1) (c) 

3 Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige Rücklagen, zur Berücksichtigung nicht realisierter Gewinne und Verluste nach den 

anwendbaren Rechnungs legungsstandards)

26(1)

3a Fonds für allegemeine Bankrisiken 368.000.000,00 26(1)(f)

5a Von unabhängiger Seite geprüfte Zwischengewinne, abzüglich aller vorhersehbaren Abgaben oder Dividen 469.008,04 26 (2)

6 Hartes Kernkapital (CET1) vor regulatorischen Anpassungen 589.477.209,92
Summe der 

Zeilen 1 bis 5a

Hartes Kemrnkapital (Cet1): regulatorische Anpassungen

8 Immaterialle  Vermögenswerte (verringert um entsprechende Steuerschulden) (negativer Betrag) -1.819.900,55 36 (1) (b), 37, 

472 (4)
27 Betrag der von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringenden Posten, der das zusätzliche Kernkapital des 

Instituts überschreitet (negativer Betrag)

36 (1) (j)

28 Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals (CET1) Insgesamt -1.819.900,55

29 Hartes Kernkapital (CET1) 587.657.309,37

44 Zusätzliches Kernkapital (AT1)

45 Kernkapital (T1 = CET1 + AT1) 587.657.309,37

Ergänzungskapital (T2): Instrumente und Rücklagen

46 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio 62, 63

47 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 5 zuzüglich des mit ihnen verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das T2 

ausläuft

486 (4)

50 Kreditrisikoanpassungen 30.000.000,00 62 (c) und (d)

51 Ergänzungskapital (T2) vor regulatorischen Anpassungen 30.000.000,00

58 Ergänzungskapitals (T2) Insgesamt 30.000.000,00

59 Eigenkapital insgesamt (TC = T1 + T2) 617.657.309,37

60 Risikogewichtete Aktiva Insgesamt 3.394.273.434,17

Eigenkapitalquoten und -puffer

61 Harte Kernkapitalquote (ausgdrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrag) 17,31 92 (2) (a), 465

62 Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 17,31 92 (2) (b), 465

63 Gesamtkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 18,20 92 (2) (c )

64 Institutsspezifische Anforderung an Kapitalpuffer (Mindestanforderung an die harte Kernkapitalquote nach Artikel 92 Absatz 1 

Buchstabe a, zuzüglich der Anforderungen an Kapitalerhaltungspuffer und antizyklische Kapitalpuffer, Systemrisikopuffer und Puffer für 

systemrelevante Institute (G-SRI oder A-SRI), ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags)
7,04

CRD 128, 129, 

130

65 davon: Kapitalerhaltungspuffer 84.856.835,85

66 davon: antizyklischer Kapitalpuffer 1.287.695,10

67 davon: Systemrisikopuffer

67a davon: Puffer für global systemrelevante Institute (G-SRI) oder andere systemrelevante Institute (A-SRI) CRD 131

68 Verfügbares hartes Kernkapital für die Puffer (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 12,81 CRD 128

Anwendbare Obergrenzen für die Einbeziehung von Wertberichtigungen in das Ergänzungskapital

76 Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf Forderungen, für die der Standardansatz gilt (vor 

Anwendung der Obergrenze) 30.000.000,00
62

77 Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf das Ergänzungskapital im Rahmen des Standardansatzes
38.123.091,28

62

Eigenkapitalinstrumente, für die die Auslaufregelungen gelten (anwendbar nur vom 1. Januar 2014 bis 1. Januar 2022)

80 - Derzeitige Obergrenze für CET1-Instrumente, für die die Auslaufregelungen gelten 484 (3), 486 (2) 

und (5)
81 - Wegen Obergrenze aus CET1 ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 484 (3), 486 (2) 

und (5)
82 - Derzeitige Obergrenze für AT1-Instrumente, für die die Auslaufregelungen gelten 484 (4), 486 (3) 

und (5)
83 - Wegen Obergrenze aus AT1 ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 484 (4), 486 (3) 

und (5)
84 - Derzeitige Obergrenze für T2-Instrumente, für die die Auslaugregelungen gelten 484 (5), 486 (4) 

und (5)
85 - Wegen Obergrenze aus T2 ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 484 (5), 486 (4) 

und (5)
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Tabelle 6: Überleitung vom bilanziellen zum aufsichtsrechtlichen Kapital (in Euro) 

 

5 Eigenmittelanforderungen (Artikel 438 CRR) 

 
Die Ermittlung der Angemessenheit der Eigenmittel zur Unterlegung der aktuellen und zukünftigen Aktivitäten, die 

Risikotragfähigkeit, wird im zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht (Risikobericht - Risikotragfähig-

keitskonzept) beschrieben. 

 Siehe zusammengefasster Lage- und Konzernlagebericht (Risikobericht) 

Um die Angemessenheit der Eigenmittel des ILB-Konzerns zu bestimmen, werden die Vorschriften der CRR und 

der SolvV angewendet. 

Die Berechnung des Adressenausfallrisikos erfolgt auf Basis des Kreditrisikostandardansatzes (KSA). Die Markt-

risiken werden mit den aufsichtsrechtlichen Standardmethoden berechnet. Die Anpassung der Kreditbewertung 

(CVA-Risiko) wird mit der Standardmethode gemäß Artikel 384 CRR vorgenommen. 

Das operationelle Risiko wird nach dem Basisindikatoransatz ermittelt. 

Die ILB ist aufgrund der Geschäfte, die sie tätigt, aufsichtsrechtlich kein Handelsbuchinstitut i.S. des Artikels 4 

Abs. 1 Nr. 86 i. V. mit Artikel 94 Abs. 1 CRR. Alle Bestände sind dem Anlagebuch zugeordnet. Die ILB führt kein 

Handelsbuch. 

Verbriefungspositionen befinden sich weiterhin nicht im Bestand der ILB. 

Per 31.12.2019 betrug innerhalb der ILB-Gruppe die Gesamtkapitalquote 18,20 %und die harte Kernkapitalquote 

17,31 %. 

Tabelle 7 zeigt die Eigenmittelanforderungen zum 31.12.2019. Deren Darstellung erfolgt nach Substitution, d. h. 

nach Berücksichtigung von Gewährleistungen und finanziellen Sicherheiten. 

Mit 3.050 Millionen Euro nehmen die Eigenmittelanforderungen für Adressenausfallrisiken den größten Anteil an 

der Gesamteigenmittelanforderung innerhalb der ILB-Gruppe ein. 

  

Kapitalbestandteile Bilanzielles Eigenkapital Eigenmittel gem. CRR

Eingezahltes Kapital 110.000.000,00 110.000.000,00

Gewinnrücklage 111.000.000,00 111.477.209,92

Jahresergebnis 2019 13.330.000,00

Bilanzielles Eigenkapital 234.330.000,00

Fonds für allgemeine Bankrisiken nach 

§ 340g HGB 368.000.000,00

Vorsorgereserve nach § 340f HGB 30.000.000,00

  davon anrechnungsfähig:

  gem. Art. 484 (5) CRR 0,00

  gem. Art. 62 c CRR 30.000.000,00

Immaterielle Vermögensgegenstände -1.819.900,55

Aufsichtsrechtliche Eigenmittel 617.657.309,37
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Tabelle 7: Eigenmittelanforderungen (in Euro) 

 

  

Gesamtrisikobetrag
Risikogewichteter 

Positionswert

Eigenmittel-

anforderung

Kreditrisiko im Kreditrisiko-Standardansatz (KSA)

Zentralstaaten oder Zentralbanken 18.725.587,74 1.498.047,02

Regionalregierungen und lokale Gebietskörperschaften 1.623.295,04 129.863,60

Öffentliche Stellen 28.382.352,01 2.270.588,16

Multilaterale Entwicklungsbanken 0,00 0,00

Internationale Organisationen 0,00 0,00

Institute 1.154.995.138,60 92.399.611,09

Unternehmen 1.140.089.821,03 91.207.185,68

Mengengeschäft 0,00 0,00

Durch Immobilien besicherte Positionen 294.008.242,72 23.520.659,42

Ausgefallene Positionen 13.261.100,06 1.060.888,01

Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen 2.451.383,43 196.110,67

Gedeckte Schuldverschreibungen 113.638.855,46 9.091.108,44

Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit 

kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 
0,00 0,00

Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) 167.321.450,43 13.385.716,03

Sonstige Positionen 107.373.738,18 8.589.899,05

Summe Kreditrisiko-Standardansatz 3.041.870.964,71 243.349.677,18

Beteiligungen (KSA-Ansatz) 7.976.337,41 638.106,99

Summe Kreditrisiko im Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) 3.049.847.302,12 243.987.784,17

Operationelles Risiko (Basisindikatoransatz) 208.026.250,00 16.642.100,00

Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung 

(CVA-Risiko; Standardmethode)
136.399.882,04 10.911.990,56

Gesamtsumme Eigenmittelanforderungen 3.394.273.434,17 271.541.874,73



19 
 

6 Gegenparteiausfallrisiko (Artikel 439 CRR) 

 

Zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken und zum Ausschluss von Währungsrisiken werden Zinsswap-, Zinswäh-

rungsswap- und Swaption-Geschäfte sowie CAP-Geschäfte durch die ILB abgeschlossen. Kreditderivate zählen 

nicht zum Produktkatalog der ILB. 

Die Kontrahentenausfallrisikoposition  aus allen derivativen Geschäften beträgt für aufsichtsrechtliche Zwecke 

zum Stichtag 227 Millionen Euro (Kreditäquivalenzbetrag). Zur Berechnung wird die Marktbewertungsmethode 

gemäß Art. 274 CRR verwendet. Seit November 2016 kommen bei der ILB Aufrechnungsvereinbarungen (Net-

tingvereinbarungen) für Derivate nach Art. 295 bis 298 CRR zur Risikominimierung zum Einsatz. 

Bei den Aufrechnungsvereinbarungen finden ausschließlich Standardrahmenverträge für Finanztermingeschäfte 

Anwendung. Die rechtliche Durchsetzbarkeit der Aufrechnungsvereinbarung in den unterschiedlichen Rechtsord-

nungen wird über die regelmäßige Einholung von Rechtsgutachten (Legal Opinions) überprüft.  

Zur Besicherung des Derivategeschäfts gemäß abgeschlossener Standardrahmenverträge werden derzeit aus-

schließlich Barsicherheiten hereingenommen. 

Auf die Angaben zu Korrelationen von Markt- und Kontrahentenrisiken sowie die Auswirkungen bei Ratingherab-

stufung wird verzichtet, da sie momentan für die ILB nicht signifikant sind. 

Die Tochterunternehmen im ILB-Konzern haben keine derivativen Adressenausfallrisiken. 

Weitere Angaben zu derivativen Geschäften erfolgen im Anhang und Konzernanhang (Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden sowie Derivative Geschäfte). 

 Siehe Anhang und Konzernanhang 

Tabelle 8 zeigt die positiven Wiederbeschaffungswerte der derivativen Geschäfte vor und nach Anwendung von 

Aufrechnungsmöglichkeiten sowie unter Berücksichtigung der zugunsten der ILB gestellten Sicherheiten. 

Tabelle 8: Positive Wiederbeschaffungswerte (in Euro) 

 

  

Positive Wieder-

beschaffungswerte 

vor Aufrechnung 

und Sicherheiten

Aufrechnungs-

möglichkeiten

Anrechenbare 

Sicherheiten

Positive Wieder-

beschaffungswerte 

nach Aufrechnung 

und Sicherheiten

Zinsbezogene Kontrakte 392.020.984,64 ---------- ---------- ----------

Währungsbezogene Kontrakte 9.064.079,38 ---------- ---------- ----------

Gesamt 401.085.064,02 256.344.555,31 27.230.000,00 117.510.508,71
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7 Kapitalpuffer (Artikel 440 CRR) 

 

Seit dem Jahr 2016 sind von der ILB-Gruppe neben den Anforderungen zum allgemeinen Kapitalerhaltungspuffer 

auch die Anforderungen zum antizyklischen Kapitalpuffer zu erfüllen. 

Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2015/1555 der Europäischen Kommission wurde die durch Artikel 440 CRR 

geforderte Offenlegung des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers sowie die geografische Verteilung 

der für die Berechnung des antizyklischen Kapitalpuffers wesentlichen Kreditrisikopositionen geregelt. 

Für die Berechnung des antizyklischen Kapitalpuffers wird für jedes Land von der jeweiligen nationalen Banken-

aufsicht ein Prozentsatz vorgegeben. 

Der Prozentsatz des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers berechnet sich als gewichteter Durch-
schnitt aus den in den einzelnen Ländern festgelegten antizyklischen Kapitalpufferquoten. 
 
Durch Multiplikation des Prozentsatzes des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers mit dem Gesamtri-
sikobetrag ergibt sich die Kapitalanforderung für den institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffer. 
Er ist mit hartem Kernkapital vorzuhalten (§ 10d Abs. 1 KWG). 
 

Die nachstehenden Tabellen zeigen die geografische Verteilung der für die Berechnung des antizyklischen Kapi-
talpuffers wesentlichen Kreditrisikopositionen (in Euro) und die Höhe des institutsspezifischen antizyklischen 
Kapitalpuffers (in Euro) auf konsolidierter Basis zum 31.12.2019.  
 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nur die relevanten Spalten und Zeilen dargestellt. 
 

Tabelle 9: Geografische Verteilung der für die Berechnung des antizyklischen Kapitalpuffers wesentlichen Kreditrisiko-
positionen (in Euro) 

 

Tabelle 10: Höhe des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers (in Euro) 

 

  

Allgemeine Kreditrisiko-

positionen

Risikopositionswert (SA)

Davon: 

Allgemeine 

Kreditrisiko-

positionen

Summe

Gewichtungen 

der Eigenmittel-

anforderungen 

Quote des 

antizyklischen 

Kapitalpuffers

010 070 100 110 120

Aufschlüsselung nach Ländern

Dänemark 58.420.940,65 629.277,61 629.277,61 0,43% 1,00%

Frankreich 251.212.091,21 4.398.040,48 4.398.040,48 2,98% 0,25%

Großbritannien und Nordirland 60.880.381,64 487.043,05 487.043,05 0,33% 1,00%

Norwegen 66.262.274,11 530.098,19 530.098,19 0,36% 2,50%

Schweden 102.819.699,37 822.557,60 822.557,60 0,56% 2,50%

sonstige 3.557.596.261,90 140.678.350,35 140.678.350,35 95,34%

Summe 4.097.191.648,88 147.545.367,29 147.545.367,29 100% 0,038%

Eigenmittelanforderungen

EUR

Gesamtforderungsbetrag 3.394.273.434,17

Institutsspezifische Quote des antizyklischen Kapitalpuffers 0,038%

Anforderung an den institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffer 1.287.695,10
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8 Adressenausfallrisiko 

8.1 Ermittlung der Risikogewichte 

Für die Risikopositionsklassen "Zentralstaaten" oder "Zentralbanken" nutzt die Bank externe Ratings. Die Risiko-

gewichte für die Forderungen in den Risikopositionsklassen "Regionalregierungen und lokale Gebietskörperschaf-

ten" sowie "Öffentliche Stellen" werden überwiegend auf der Grundlage des Sitzlandsratings ermittelt. Zusätzlich 

werden Geschäftspartner- und Geschäftsratings im Kreditrisikostandardansatz (KSA) anstelle von Sitzlandratings 

in den Risikopositionsklassen "Institute" und "Gedeckte Schuldverschreibungen" verwendet. Bei der Ermittlung 

der Risikogewichte für Adressenausfallrisikopositionen werden ausschließlich externe CRR-konforme Ratings von 

Fitch verwandt. Für die Risikopositionsklassen "Multilaterale Entwicklungsbanken", "Internationale Organisatio-

nen", "Unternehmen", "Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen", "Durch Immobilien besicherte Posi-

tionen", "Ausgefallene Positionen" und "Sonstige Positionen" werden die Risikogewichte auf der Grundlage der 

aufsichtsrechtlichen Vorgaben gemäß CRR errechnet.  

Die Risikogewichte für die Geschäfte in der Risikopositionsklasse "Anteile an Organismen für gemeinsame Anla-

gen (OGA)" werden vom Verwalter des Spezialfonds ermittelt. Diese werden der ILB monatlich aktualisiert über-

geben und für die Durchschau in den relevanten Meldungen, wie auch der Meldung zur Angemessenheit der 

Eigenmittel (Own-Funds-Meldung), verarbeitet. 

8.2 Quantitative Angaben 

Der Gesamtbetrag der Risikopositionen zum 31.12.2019 setzt sich aus bilanziellen und außerbilanziellen Ge-

schäften, Wertpapierpensionsgeschäften sowie derivativen Geschäften zusammen. 

Tabelle 11: Gesamtbetrag der Risikopositionen nach Risikopositionsklassen (in Euro) 

 

Anhand der folgenden Tabelle wird deutlich, dass der größte Anteil der Kunden seinen Sitz innerhalb von 

Deutschland hat. Der Beitrag zu den Adressenausfallrisiken des Förderkreditportfolios von Geschäftspartnern aus 

dem Ausland ist von untergeordneter Bedeutung. Die starke regionale Konzentration ist der besonderen Stellung 

der ILB als zentrales Förderinstitut des Landes Brandenburg geschuldet. 

  

Risikopositionsklassen

Gesamtbetrag der 

Risikopositionen per 

31.12.2019

Durchschnittlicher Gesamtbetrag 

der Risikopositionen im 

Berichtszeitraum

Zentralstaaten oder Zentralbanken 95.571.185,10 94.081.793,27

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 4.257.158.941,74 4.212.844.611,21

Öffentliche Stellen 361.615.927,40 327.938.706,65

Multilaterale Entwicklungsbanken 69.450.078,61 69.446.946,36

Internationale Organisationen 136.810.578,00 152.164.424,56

Institute 4.046.418.320,39 4.083.951.159,97

Unternehmen 2.114.177.682,00 2.022.182.183,79

Durch Immobilien besicherte Risikopositionen 846.213.617,58 809.334.350,23

Ausgefallene Risikopositionen 18.325.478,18 15.182.074,77

Mit besonders hohem Risiko verbundene Risikopositionen 2.009.255,62 2.009.255,62

Gedeckte Schuldverschreibungen 983.251.566,03 926.259.966,95

Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) 199.796.639,65 199.796.639,65

Sonstige Risikopositionen 107.714.763,30 105.971.803,11

Gesamt 13.238.514.033,60 13.021.163.916,13
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Tabelle 12: Bruttokreditvolumen nach geografischen Gebieten (in Euro) 

 

Während die Aufteilung der Gesamtforderungsbeträge nach Regionen verdeutlicht, dass die Kerngeschäftsgebie-

te innerhalb Deutschlands liegen, zeigt sich bei einer Aufgliederung in die einzelnen Branchen der Kreditnehmer 

eine Konzentration bei Kreditinstituten und der öffentlichen Verwaltung. 

Diese Schwerpunktbildung steht in Übereinstimmung mit den Aufgaben des ILB-Konzerns als Mittelgeber zur 

Förderung von öffentlichen und privaten Investitionsvorhaben im Land Brandenburg. 

Tabelle 13: Bruttokreditvolumen nach Wirtschaftszweigen (in Euro) 

 

  

Deutschland
Restlicher Euro-

Raum
EU ohne Euro-Raum OECD ohne EU

Zentralstaaten oder Zentralbanken 20.188.871,18 35.509.031,80 39.873.282,12 0,00

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 4.247.158.563,96 10.000.377,78 0,00 0,00

Öffentliche Stellen 314.374.000,62 47.241.926,78 0,00 0,00

Multilaterale Entwicklungsbanken 0,00 0,00 14.115.890,01 55.334.188,60

Internationale Organisationen 0,00 76.557.712,69 20.387.727,30 39.865.138,01

Institute 3.482.751.603,26 423.197.312,07 104.456.132,33 36.013.272,72

Unternehmen 2.031.202.203,84 77.421.140,84 0,00 5.554.337,32

Durch Immobilien besicherte Risikopositionen 846.179.283,38 34.334,20 0,00 0,00

Ausgefallene Risikopositionen 18.325.478,18 0,00 0,00 0,00

Mit besonders hohem Risiko verbundene 

Risikopositionen
2.009.255,62 0,00 0,00 0,00

Gedeckte Schuldverschreibungen 276.658.409,92 418.209.860,34 222.121.021,66 66.262.274,11

Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) 21.267.130,29 117.973.550,61 31.729.602,57 28.826.356,18

Sonstige Risikopositionen 107.714.763,30 0,00 0,00 0,00

Gesamt 11.367.829.563,55 1.206.145.247,11 432.683.655,99 231.855.566,94

Risikopositionsklassen

Geografische Gebiete

Hauptbranchen Institute
Öffentliche 

Haushalte

Organisationen 

ohne 

Erwerbszweck

Energie- und 

Wasserversorgung, 

Entsorgung, 

Bergbau

verarbeitendes 

Gewerbe
Baugewerbe

Verkehr und 

Lagerei, 

Nachrichten-

übermittlung

Beteiligungs-

gesellschaften 

und sonstige 

Finanzierungs-

Wohnungs-

unternehmen

Information und 

Kommunikation, 

Forschung und 

Entwicklung, 

sonstige 

Dienstleistungen
Privatpersonen

Zentralstaaten oder Zentralbanken 20.188.871,18 75.382.313,92

Regionale oder lokale Gebietskörper-

schaften
4.249.016.074,91 8.142.866,83

Öffentliche Stellen 164.281.920,03 67.241.926,78 24.511.451,01 95.511.654,17 10.068.975,41

Multilaterale Entwicklungs-banken 55.334.188,60 14.115.890,01

Internationale Organisationen 20.387.727,30 116.422.850,70

Institute 4.046.418.320,39

Unternehmen 195.126,50 310.619.540,60 78.977.783,51 2.920.755,08 602.920.432,66 192.332.456,58 390.711.399,56 204.522.042,43 311.986.748,19 18.991.396,89

Durch Immobilien besicherte 

Risikopositionen
295.201,48 381.216,86 691.394,02 22.719,97 793.388.594,69 18.090.276,18 11.879.857,84 21.464.356,54

Ausgefallene Risikopositionen 42,10 3.913.340,00 253,59 6.127.436,99 4.670.249,56 2.546.006,08 1.068.149,86

Mit besonders hohem Risiko 

verbundene Risikopositionen
2.009.255,62

Gedeckte Schuldverschreibungen 983.251.566,03

Organismen für gemeinsame Anlagen 

(OGA)
8.529.053,07 20.295.366,57 18.430.817,46 15.613.360,81 88.343.019,13 17.586.119,32 27.298.931,35 3.699.971,94

Sonstige Risikopositionen 107.714.763,30

Gesamt 5.278.003.919,30 4.412.028.042,91 33.144.645,82 426.426.603,44 101.703.157,83 3.612.402,69 618.556.513,44 421.283.191,83 1.207.813.550,56 256.590.755,14 437.827.347,35 41.523.903,29

*Bei den sonstigen Positionen handelt es sich überwiegend um Sachanlagen in Form von Gebäuden und Grundstücken sowie um Rechnungsabgrenzungsposten. 

Sie wurden dem Wirtschaftszweig Sonstige Unternehmen/Dienstleistungen zugeordnet.

Wirtschaftszweige
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Tabelle 14: Bruttokreditvolumen nach vertraglicher Restlaufzeit (in Euro) 

 

Die Restlaufzeiten resultieren zum einen aus den je nach Kundenbedarf abgeschlossenen Verträgen, zum ande-

ren aus den Aktivitäten des Treasurys im Rahmen des Liquiditätsmanagements. Die hohen Volumina im langfris-

tigen Restlaufzeitenbereich stammen aus Immobilienfinanzierungen und Krediten an öffentliche Haushalte. 

8.3 Kreditrisikominderungstechniken (Artikel 453 CRR) 

8.3.1 Prozess der Steuerung und Anerkennung von Kreditrisikominderungstechniken 

Die Steuerung ist verbindlich im Kredithandbuch für alle zulässigen Sicherheiten zur Kreditrisikominderung gere-

gelt. Es bestehen festgelegte Verfahren zur Bewertung, Überprüfung, Verwaltung und Verwertung der Sicherhei-

ten. 

Die Bewertung von Grundpfandrechten auf Immobilien basiert auf Wertgutachten der vom Vorstand beauftragten 

Bankmitarbeiter, die nicht am Kreditentscheidungsprozess und der Votierung beteiligt sind. Des Weiteren können 

Wertermittlungen von öffentlich bestellten und vereidigten Immobiliensachverständigen, Schätzbehörden, Lan-

desbanken, Sparkassen, Bausparkassen und Realkreditinstituten sowie vom Vorstand bestellten sachverständi-

gen Personen vorgenommen werden. Gutachten, die durch externe Sachverständige erstellt werden, sind grund-

sätzlich durch Bankmitarbeiter, die nicht am Kreditentscheidungsprozess und der Votierung beteiligt sind, zu 

plausibilisieren. Ertragsmindernde Umstände werden bei der Ermittlung der Beleihungs- und Verkehrswerte risi-

koorientiert zur Anwendung gebracht. 

Grundpfandrechtlich gesicherte Forderungen bei Realkreditanteilen von mehr als 3 Millionen Euro sind mindes-

tens im Abstand von drei Jahren einmal von einem autorisierten Sachverständigen zu überprüfen. Darunter lie-

gende grundpfandrechtlich gesicherte Forderungen im Bestandsgeschäft werden in regelmäßigen Abständen, 

mindestens alle drei Jahre, überwacht. Im Rahmen der Überwachung werden Auswertungen des allgemeinen 

Preis- bzw. Mietniveaus und vom VÖB erstellte Marktschwankungskonzepte herangezogen. Die angerechneten 

Sicherheiten in Form von Grundpfandrechten erfüllen die Voraussetzungen des Artikels 208 CRR. 

Den sonstigen Sicherheiten, mit Ausnahme von Bürgschaften und Patronatserklärungen von Bund, Ländern und 

Gemeinden sowie Bankbürgschaften wird kein Wert beigemessen. Die kreditrisikomindernden Gewährleistungen 

erfüllen die Voraussetzungen der Artikel 213 bis 215 CRR. 

Risikopositionsklassen kleiner 1 Jahr 1 Jahr bis 5 Jahre
größer 5 Jahre bis 

unbefristet

Zentralstaaten oder Zentralbanken 30.597.995,58 32.117.406,36 32.855.783,16

Regionale oder lokale 

Gebietskörperschaften
383.344.414,71 863.221.388,25 3.010.593.138,78

Öffentliche Stellen 50.198.012,55 75.647.410,91 235.770.503,94

Multilaterale Entwicklungsbanken 65.402.807,45 4.047.271,16

Internationale Organisationen 111.749.690,80 25.060.887,20

Institute 986.198.104,15 1.074.608.434,09 1.985.611.782,15

Unternehmen 60.192.784,11 319.955.740,00 1.734.029.157,89

Durch Immobilien besicherte 

Risikopositionen
1.965.477,27 28.270.494,99 815.977.645,32

Ausgefallene Risikopositionen 248.219,45 5.362.862,36 12.714.396,37

Mit besonders hohem Risiko verbundene 

Risikopositionen
2.009.255,62 0,00 0,00

Gedeckte Schuldverschreibungen 164.143.703,01 492.170.467,54 326.937.395,48

Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) 2.126.457,21 0,00 197.670.182,44

Sonstige Risikopositionen 17.124.890,33 0,00 90.589.872,97

Gesamt

Kontrollsumme 1.698.149.313,99 3.068.506.702,75 8.471.858.016,86

*Bei den sonstigen Positionen handelt es sich hauptsächlich um Sachanlagen sow ie Rechnungsabgrenzungsposten. Darunter fallende 

Gebäude sow ie Grundstücke w urden der Restlaufzeit größer 5 Jahre bis unbefristet zugeordnet.

Restlaufzeit
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Eine Konzentration innerhalb der Kreditrisikominderung liegt bei Bürgschaften und Haftungsfreistellungen des 

Landes Brandenburg vor. Diese werden als kreditrisikomindernde Sicherheiten bei der Förderung der regionalen 

Wirtschaft und des Wohnungsbaus berücksichtigt. 

Die Erfassung, Überprüfung und Überwachung der bewerteten und der sonstigen unbewerteten Sicherheiten ist 

im Kredithandbuch geregelt. 

8.3.2 Nutzung von Kreditminderungstechniken 

Die quantitativen Auswirkungen der Kreditrisikominderung auf den Risikopositionswert im Standardansatz ver-

deutlichen die nachfolgenden Tabellen. 

 

Tabelle 15: Risikopositionen vor Kreditrisikominderung (in Euro) 

 

Tabelle 16: Risikopositionen nach Kreditrisikominderung (in Euro) 

 

Kreditrisikomindernde Wirkung im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalbemessung entfalten Bundes-, 
Landes-, Kommunal- und Bankbürgschaften, Garantien von Staaten, Ländern, Gemeinden und Banken, Grund-
pfandrechte für Wohnimmobilien sowie finanzielle Sicherheiten in Form von Bareinlagen (i. d. R. Wertpapierpen-
sionsgeschäfte). Die finanziellen Sicherheiten werden nach der einfachen Methode berücksichtigt. 

  

0% 2% 10% 20% 35% 50% 100% 150% Sonstiges

Zentralregierungen 66.817.745,36 28.753.439,74

Regionalregierungen und örtliche Gebietskörperschaften 4.249.016.074,91 8.142.866,83

Sonstige öffentliche Stellen 199.567.741,11 162.048.186,29

Multilaterale Entwicklungsbanken 69.450.078,61

Internationale Organisationen 136.810.578,00

Institute 272.317.195,06 1.819.573.710,36 1.954.527.414,96

Unternehmen 2.114.177.682,00

Mengengeschäft

Durch Immobilien besicherte Positionen 846.213.617,58

Ausgefallene Risikopositionen 13.542.187,86 4.783.290,32

Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen 2.009.255,62

Von Kreditinstituten emittierte gedeckte 

Schuldverschreibungen
830.114.577,43 153.136.988,60

Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit 

kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 

Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) 199.796.639,65

Beteiligungen 41.644.987,36

Sonstige Positionen 1.861,58 107.712.901,72

Gesamt 4.721.664.079,57 272.317.195,06 830.114.577,43 2.171.655.191,82 846.213.617,58 1.954.527.414,96 2.277.077.758,94 6.792.545,94 199.796.639,65

Positionswerte vor 

Kreditrisikominderung / Forderungsklassen

0% 2% 10% 20% 35% 50% 100% 150% Sonstiges

Zentralregierungen 913.883.474,20 0,00 0,00 93.627.938,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regionalregierungen und örtliche 

Gebietskörperschaften
5.057.925.417,73 0,00 0,00 8.116.475,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sonstige öffentliche Stellen 199.692.028,61 0,00 0,00 143.169.260,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multilaterale Entwicklungsbanken 70.714.156,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Internationale Organisationen 136.810.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Institute 0,00 272.317.195,06 0,00 1.117.492.180,75 0,00 1.886.462.915,99 0,00 0,00 0,00

Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.552.376,23 0,00 0,00

Durch Immobilien besicherte Positionen 0,00 0,00 0,00 0,00 846.213.617,58 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausgefallene Risikopositionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.418.824,41 1.353.183,77 0,00

Mit besonders hohem Risiko verbundene 

Positionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009.255,62 0,00

Von Kreditinstituten emittierte gedeckte 

Schuldverschreibungen
0,00 0,00 830.114.577,43 153.136.988,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.796.639,65

Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.976.337,41 0,00 0,00

Sonstige Positionen 1.861,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.373.738,18 0,00 0,00

Gesamt 6.379.027.516,28 272.317.195,06 830.114.577,43 1.515.542.843,34 846.213.617,58 1.886.462.915,99 1.347.321.276,23 3.362.439,39 199.796.639,65

Forderungsklassen

Positionswerte vor 

Kreditrisikominderung / 

Risikogewichte
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Tabelle 17 zeigt die aufsichtsrechtlich relevanten Sicherheiten in Form von finanziellen Sicherheiten und Garan-
tien. 

Tabelle 17: Gesamtbetrag der besicherten Risikopositionswerte (in Euro) 

 

9 Kreditrisikoanpassungen (Artikel 442 CRR) 

9.1 Definition 

Forderungen werden gemäß Artikel 178 CRR als "ausgefallen" ausgewiesen, wenn Leistungsrückstände aus 

nicht erfolgten Zins- und Tilgungszahlungen oder anderen Forderungen mehr als 90 Tage hintereinander in Ver-

zug sind. 

Für die Einstufung einer Forderung als "notleidend" werden die Kriterien zur Bildung der Risikovorsorge herange-

zogen. 

9.2 Bestimmung von spezifischen und allgemeinen Kreditrisikoanpassungen 

Die Verfahren zur Bildung von Einzelwertberichtigungen, Rückstellungen, internen Zinslosstellungen und Ab-

schreibungen des Konzerns sehen vor, dass die Bildung einer Risikovorsorge zu prüfen ist, wenn wesentliche 

Verbindlichkeiten des Schuldners mehr als 90 Tage rückständig sind und nicht mehr zweifelsfrei mit der Rückzah-

lung der Forderung gerechnet werden kann. Darüber hinaus sind Kriterien bestimmt worden, die Anlass für eine 

Risikovorsorge sein können. 

 

Weitere Angaben hierzu erfolgen im Anhang und Konzernanhang (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden).  

 Siehe Anhang und Konzernanhang 

  

Forderungsklasse Finanzielle Sicherheiten Garantien

Zentralregierungen 0,00 0,00

Regionalregierungen 0,00 26.391,61

Sonstige öffentliche Stellen 0,00 22.116.655,19

Multilaterale Entwicklungsbanken 0,00 0,00

Internationale Organisationen 0,00 0,00

Institute 724.524.267,32 45.621.761,26

Von Kreditinstituten emittierte gedeckte Schuldverschreibungen 0,00 0,00

Unternehmen 0,00 893.625.305,77

Mengengeschäft 0,00 0,00

Durch Immobilien besicherte Positionen 0,00 0,00

Investmentanteile 0,00 0,00

Beteiligungen 0,00 33.668.649,95

Sonstige Positionen 0,00 339.163,54

überfällige Positionen 0,00 5.553.470,00

Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger 

Bonitätsbeurteilung 
0,00 0,00

Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen 0,00 0,00

Gesamt 724.524.267,32 1.000.951.397,32
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Tabelle 18 stellt die Entwicklung der Risikovorsorge im Jahr 2019 dar. 

Tabelle 18: Entwicklung der Risikovorsorge (in Euro) 

 

Die folgenden Tabellen zeigen die Höhe der Risikovorsorge aufgeteilt nach Wirtschaftszweigen und geografi-
schen Gebieten zum 31.12.2019. 

Tabelle 19: Notleidende und ausgefallene Risikopositionen nach Wirtschaftszweigen (in Euro) 

 

Tabelle 20: Notleidende und ausgefallene Risikopositionen nach geografischen Gebieten (in Euro) 

 

10 Offenlegung der Liquiditätsdeckungsanforderung (LCR) 

Für die Offenlegung der Liquidity Coverage Ratio (LCR) hat die EBA die Leitlinien EBA/GL/2017/01 veröffentlicht. 

Diese Leitlinien konkretisieren nicht nur die Rahmenbedingungen für die Offenlegung des Risikomanagements 

gemäß Art. 435 CRR hinsichtlich des Liquiditätsrisikos, sondern geben ebenfalls eine einheitliche Struktur zur 

Offenlegung vor. Korrespondierend mit der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/61 bezüglich der Liquiditätsde-

ckungsanforderung enthalten die Leitlinien Informationen, die im Rahmen der Liquiditätsdeckungsquote im Sinne 

des Art. 435 Abs. 1 f) CRR offenzulegen sind. 

Die genehmigte Erklärung des Vorstandes zur Angemessenheit des Liquiditätsrisikomanagements stellt sicher, 

dass die eingerichteten Liquiditätsrisikomanagementsysteme im Hinblick auf das Profil und die Strategie des 

Instituts angemessen sind. In der Leitlinie EBA/GL/2017/01 wird zudem die genehmigte Liquiditätsrisikoaussage 

gefordert. Beide Risikoerklärungen des Vorstandes der ILB sind Bestandteil des Kapitels 2 "Risikomanagement-

ziele und -politik". 

10.1 Prozess zur Steuerung der Liquiditätsdeckungsanforderung und des -risikos 

Das von der ILB implementierte Liquiditätsrisikomanagement gewährleistet, dass die Gruppe die ausstehenden 

Zahlungsverpflichtungen vollumfassend bedienen sowie durch eine kontinuierliche Beteiligung an den Kapital-

märkten eine hinreichende Refinanzierungsbasis bilden kann. 

Langfristige Refinanzierungen erfolgten in erster Linie durch die Aufnahme von Schuldscheindarlehen bei inländi-

schen Kreditinstituten und Globaldarlehen von der Europäischen Investitionsbank, der KfW-Bankengruppe, der 

Landwirtschaftlichen Rentenbank, der Council of Europe Development Bank sowie durch die Platzierung von 

Schuldscheinen bei inländischen Versicherungen. Des weiteren werden Inhaberschuldverschreibungen emittiert. 

Anfangsbestand der 

Periode
Zuführung Auflösung Verbrauch

Wechselkurs-

bedingte und 

sonstige 

Veränderungen

Endbestand der 

Periode

EWB 9.255.771,03 5.402.553,24 1.017.885,85 704.542,75 0,00 12.935.895,67

Rückstellungen 1.399.645,61 651.489,79 51.436,54 0,00 0,00 1.999.698,86

PWB 5.639.500,00 1.548.300,00 55.000,00 0,00 0,00 7.132.800,00

Gesamt 16.294.916,64 7.602.343,03 1.124.322,39 704.542,75 0,00 22.068.394,53

Wirtschaftszweige

Gesamtinanspruch

nahme aus 

notleidenden und 

in Verzug 

geratenen 

Krediten

Bestand 

Einzelwert-

berichtigungen 

(EWB)

Bestand 

Pauschalwert-

berichtigungen 

(PWB)

Bestand 

Rückstellungen

Nettozuführung / 

Auflösung von 

EWB / PWB 

Rückstellungen

Direkt-

abschreibungen

Eingänge auf 

abge-

schriebene 

Forderungen

Gesamt-

inanspruch-

nahme aus 

Krediten in 

Verzug

Banken 737.510,94 737.510,94 ---------- 0,00 ---------- 0,00 0,00 0,00

Öff. Haushalte 0,00 0,00 ---------- 0,00 ---------- 0,00 0,00 0,00

Privatpersonen und Unternehmen 30.869.414,17 12.198.384,73 ---------- 1.999.698,86 ---------- 1.288.099,85 270.456,82 18.671.029,44

Gesamt 31.606.925,11 12.935.895,67 7.132.800,00 1.999.698,86 6.478.020,64 1.288.099,85 270.456,82 18.671.029,44

Gesamtinanspruchn

ahme aus 

notleidenden und 

in Verzug 

geratenen Krediten

Bestand 

Einzelwert-

berichtigungen 

(EWB)

Bestand 

Pauschalwert-

berichtigungen 

(PWB)

Bestand 

Rückstellungen

Nettozuführung / 

Auflösung von 

EWB / PWB 

Rückstellungen

Direkt-

abschreibungen

Eingänge auf abge-

schriebene 

Forderungen

Gesamt-

inanspruch-

nahme aus 

Krediten in 

Verzug

Deutschland 31.606.925,11 12.935.895,67 ---------- 1.999.698,86 ---------- 1.288.099,85 270.456,82 18.671.029,44

Restlicher Euro-Raum 0,00 0,00 ---------- 0,00 ---------- 0,00 0,00 0,00

EU ohne Euro-Raum 0,00 0,00 ---------- 0,00 ---------- 0,00 0,00 0,00

OECD ohne EU 0,00 0,00 ---------- 0,00 ---------- 0,00 0,00 0,00

Gesamt 31.606.925,11 12.935.895,67 7.132.800,00 1.999.698,86 6.478.020,64 1.288.099,85 270.456,82 18.671.029,44
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Die Verantwortlichkeit der Liquiditätssteuerung obliegt innerhalb der ILB dem Bereich Treasury. Die ILB kann 

aufgrund ihrer Eigentumsverhältnisse die Privilegierung nach Art. 116 Abs. 4 CRR in Anspruch nehmen, sodass 

genügend Liquidität zu einem angemessenen Preis in den erforderlichen Laufzeiten am Geld- und Kapitalmarkt 

zu beschaffen ist. Eine weitere Prävention gegenüber Liquiditätsengpässen ist die Sicherstellung eines EZB-

fähigen Asset-Portfolios seitens der ILB. 

Für die Gesamtbanksteuerung stellt die LCR einen bedeutenden Faktor in der Risikoüberwachung und der regu-

latorischen Kapital- und Liquiditätsaustattung dar. Damit die Einhaltung der LCR-Quote gewährleistet werden 

kann, analysiert der Bereich Treasury den bisherigen Verlauf und die zukünftige Entwicklung sowie die maßgebli-

chen Einflussfaktoren in einer laufenden Überwachung. Dabei ist es auch möglich, verschiedene Szenarien und 

Simulationen für die Kennzahl vorzunehmen. 

10.2 Angaben zur LCR 

Die LCR dient der Sicherstellung der kurzfristigen Zahlungsfähigkeit der ILB in einem definierten Stressszenario 

über einen 30-Tage-Horizont. Dabei wird der Liquiditätspuffer ins Verhältnis zu den Netto-Liquiditätsabflüssen der 

nächsten 30 Tage gesetzt. 

Die Mindestquote für die LCR beträgt 100 %. Die LCR der ILB-Gruppe betrug zum Stichtag 31.12.2019 381,79 %. 

Die im Offenlegungsbericht benannten Werte der LCR berechnen sich als der Durchschnitt der letzten zwölf Mo-

natsendwerte bezogen auf das Ende des zu veröffentlichenden Quartals. 

Die ILB veröffentlicht als nicht global oder anderes systemrelevantes Institut nur den Liquiditätspuffer, die Netto-

Liquiditätsabflüsse sowie die LCR-Quote. 

 

Tabelle 21: Liquiditätsdeckungsanforderungen der ILB-Gruppe (in Mio. Euro) 

 
31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 

Liquiditätspuffer 1.452,4 1.469,6 1.511,0 1.514,9 

Gesamte Nettomittelabflüsse  168,4 184,6 255,3 348,7 

Liquiditätsdeckungsquote (%) 944,04 % 860,02 % 746,83 % 606,16 % 
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11 Belastete und unbelastete Vermögenswerte (Artikel 443 CRR) 

 

Die nachfolgende Darstellung der quantitativen Angaben zur Vermögensbelastung erfolgt unter Berücksichtigung 

der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2295 zur Offenlegung belasteter und unbelasteter Vermögenswerte. Da-

nach sind Institute verpflichtet, detailliertere Informationen zu Schuldtiteln, sonstige Vermögenswerten, erhaltene 

Sicherheiten und damit kongruente Verbindlichkeiten in Bezug auf Art. 443 CRR offenzulegen. 

Ein Vermögenswert ist für Zwecke der Offenlegung als belastet anzusehen, wenn er verpfändet wurde oder 

Gegenstand einer Vereinbarung zur Besicherung oder Bonitätsverbesserung eines bilanziellen oder außerbilan-

ziellen Geschäfts ist, von dem er nicht frei abgezogen werden kann (z. B. Verpfändung zu Finanzierungszwe-

cken). Verpfändete Vermögenswerte, die Freigabebeschränkungen unterliegen, sind ebenfalls als belastet anzu-

sehen. 

Belastungen von Vermögenswerten ergeben sich bei der ILB aus Wertpapierpensionsgeschäften und aus Offen-

marktgeschäften mit der Deutschen Bundesbank. Eine weitere Belastungsquelle ergibt sich aus der Bereitstellung 

von Förderdarlehen bei denen die ILB lediglich als Durchleitungsinstitut auftritt. Die hieraus resultierenden Rück-

flüsse (Tilgung, Zinsen) aus den betreffenden Förderdarlehen werden zur Bedienung einer korrespondierenden 

Verbindlichkeit abgeführt, sodass die Buchwerte der Förderdarlehen in der Tabelle 23 als belastete entgegenge-

nommene Sicherheit ausgewiesen werden. Des Weiteren ergeben sich Belastungen von Vermögenswerten aus 

der Stellung von Sicherheiten im Rahmen von Sicherungsvereinbarungen bei derivativen Geschäften und Wert-

papierpensionsgeschäften. Zu diesem Zweck werden mit den Kontrahenten Sicherungsvereinbarungen auf Basis 

des Deutschen Rahmenvertrages für Finanztermingeschäfte abgeschlossen.  

Sofern die ILB Sicherheiten zu stellen hat, werden dafür Barmittel verwendet. Sonstige nicht fungible Vermö-

genswerte werden nicht für Besicherungszwecke verwendet, d.h., die sonstigen Vermögenswerte in Tabelle 22 

kommen im normalen Geschäftsablauf nicht zur Belastung infrage. 

Seit dem letzten Offenlegungszeitraum hat sich der Median der Buchwerte der belasteten Vermögenswerte na-

hezu konstant gehalten. Die geringen Veränderungen stehen im Zusammenhang mit der Collateralization (Besi-

cherung der OTC-Derivate) sowie der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Treasury bei Wertpapierpensionsge-

schäften und deren Besicherung. 

Belastungen zwischen den Unternehmen der ILB-Gruppe existieren nicht. 

Besicherungspflichtige Verbindlichkeiten werden in angemessenem Umfang besichert. Bei der ILB sind, wie oben 

beschrieben, hauptsächlich Verbindlichkeiten im Rahmen von Wertpapierpensionsgeschäften zu besichern.  

Die Tabellen 22 bis 24 zeigen jeweils die Medianwerte der belasteten und unbelasteten Vermögenswerte sowie 

die damit korrespondierenden Verbindlichkeiten der ILB-Gruppe auf der Grundlage der vierteljährlich an die Auf-

sicht gemeldeten Daten. 

Tabelle 22: Belastete und unbelastete Vermögenswerte (in Euro) 

 

 

Die unbelasteten sonstigen Vermögenswerte, ohne die in Tabelle 22 ausgewiesenen Darlehen und Kredite und 

jederzeit kündbare Darlehen, in Höhe von  2.296 Millionen Euro kommen für eine mögliche Belastung nicht in 

Buchwert belasteter 

Vermögenswerte

Beizulegender 

Zeitwert belasteter 

Vermögenswerte

Buchwert 

unbelasteter 

Vermögenswerte

Beizulegender 

Zeitwert unbelasteter 

Vermögenswerte

1.322.150.763,23 ---------- 12.117.258.581,94 ----------

0,00 ---------- 199.796.639,65 ----------

526.674.779,05 573.876.333,00 2.632.908.122,77 2.775.553.473,06

davon: gedeckte Schuldverschreibungen 106.311.821,74 111.209.497,04 764.818.653,20 801.214.956,10

davon: forderungsunterlegte Wertpapiere 0,00 0,00 0,00 0,00

davon: von Staaten begeben 395.294.146,95 426.218.181,69 963.121.767,79 1.030.536.934,16

davon: von Finanzunternehmen begeben 164.000.017,56 175.446.386,21 1.629.472.239,88 1.687.218.032,01

davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben 0,00 0,00 64.870.465,89 68.946.692,86

812.705.425,06 ---------- 9.253.215.306,99 ----------

davon: Darlehen und Kredite 497.602.889,83 ---------- 6.925.839.449,82 ----------

davon: jederzeit kündbare Darlehen 331.866.674,51 ---------- 31.691.868,89 ----------

  Sonstige Vermögenswerte

Vermögenswerte des meldenden Instituts

  Eigenkapitalinstrumente

  Schuldverschreibungen
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Betracht. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Treuhandvermögen, Sachanlagen und immaterielle sowie 

sonstige Vermögenswerte. 

 

Tabelle 23: Erhaltene Sicherheiten (in Euro) 

 

 

Tabelle 24: Belastungsquellen (in Euro) 

 

  

Unbelastet

Beizulegender Zeitwert 

entgegengenommener 

zur Belastung 

verfügbarer Sicherheiten 

oder begebener zur 

Belastung verfügbarer 

eigener 

Schuldverschreibungen

581.572.050,17 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

581.572.050,17 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

----------
0,00

1.938.070.302,29
----------

Beizulegender Zeitwert 

belasteter 

entgegengenommener 

Sicherheiten oder 

belasteter begebener 

eigener 

Schuldverschreibungen

      davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben

  Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen

  Sonstige entgegengenommene Sicherheiten

Summe der Vermögenswerte, entgegengenommenen Sicherheiten und 

begebenen eigenen Schuldverschreibungen

Vom meldenden Institut entgegengenommene Sicherheiten

  Jederzeit kündbare Darlehen

  Eigenkapitalinstrumente

Begebene eigene Schuldverschreibungen außer eigenen gedeckten 

Schuldverschreibungen oder forderungsunterlegten Wertpapieren

Eigene gedeckte Schuldverschreibungen und begebene, noch nicht als 

Sicherheit hinterlegte forderungsunterlegte Wertpapiere

  Schuldverschreibungen

      davon: gedeckte Schuldverschreibungen

      davon: von Staaten begeben

      davon: forderungsunterlegte Wertpapiere

      davon: von Finanzunternehmen begeben

Kongruente 

Verbindlichkeiten, 

Eventualverbindlichkeiten 

oder verliehene 

Wertpapiere

Belastete Vermögenswerte, 

entgegengenommene 

Sicherheiten und begebene 

eigene Schuldverschreibungen 

außer gedeckten 

Schuldverschreibungen und 

forderungsunterlegten 

Wertpapieren

1.029.505.599,72 1.322.150.763,23

davon: Einlagen 1.029.505.599,72 998.251.976,45

davon: Derivate 0,00 331.725.747,29

Buchwert ausgewählter finanzieller Verbindlichkeiten
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12 Inanspruchnahme von ECAI (Artikel 444 CRR) 

 

Die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen erfolgt im Kreditrisikostandardansatz. Für die Ermittlung des Risiko-

gewichtes in den Risikopositionsklassen Zentralregierungen, Institute und gedeckte Schuldverschreibungen wird 

die Bonitätsbeurteilung der nominierten Ratingagentur Fitch herangezogen. 

Dabei entspricht das Verfahren zur Übertragung der Bonitätsbeurteilungen von Emittenten und Emissionen auf 

Positionen den in Artikeln 138 ff. CRR vorgegebenen Anforderungen. 

13 Marktrisiko (Artikel 445 CRR) 

 
Tabelle 25: Marktpreisrisiken (in Euro) 

 

Angaben zum Fremdwährungsrisiko erfolgen im zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht (Risikobe-

richt - Währungsrisiko).  

 Siehe zusammengefasster Lage- und Konzernlagebericht (Risikobericht) 

14 Operationelles Risiko (Artikel 446 CRR) 

 

Angaben zum betrieblichen Risiko erfolgen im zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht (Risikobericht 

- Betriebliches Risiko).  

 Siehe zusammengefasster Lage- und Konzernlagebericht (Risikobericht) 

Die Eigenkapitalanforderungen für das operationelle Risiko werden nach dem Basisindikatoransatz gemäß Artikel 

315 CRR ermittelt. Die Eigenkapitalanforderung per 31.12.2019 betrug 17,2 Millionen Euro. 

15 Risiko aus nicht im Handelsbuch enthaltenen Beteiligungen (Artikel 447 CRR) 

15.1 Beteiligungen 

Das Anteilseignerrisiko bezeichnet die Gefahr, dass aus der Zurverfügungstellung von Eigenkapital an Dritte 

Verluste entstehen können. 

Die ILB hält im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben - um wichtige Interessen der Bank zu realisieren oder struk-

turpolitische Maßnahmen der Landespolitik zu übernehmen - ausschließlich strategische Beteiligungen. Die 

Steuerung der Anteilseignerrisiken erfolgt im Beteiligungsmanagement der ILB. 

Die ILB-Gruppe hatte zum Meldestichtag keine börsengehandelten Beteiligungen und keine unter aufsichtsrecht-

lichen Gesichtspunkten zu hinreichend diversifizierten Portfolios gehörende Beteiligungen in ihrem Bestand. 

Die ILB-Gruppe war per 31.12.2019 an Unternehmen mit einem Buchwert von 32 Millionen Euro beteiligt. Der 

beizulegende Zeitwert dieser Beteiligungen entspricht dem Buchwert und wurde als fortgeschriebener Anschaf-

fungskostenwert nach HGB ermittelt.  

Weitere Angaben zum Anteilseignerrisiko erfolgen im zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht (Risi-

kobericht - Anteilseignerrisiko).  

 Siehe zusammengefasster Lage- und Konzernlagebericht (Risikobericht) 

  

Marktpreisrisiken
Risikogewichteter 

Positionswert
Eigenkapitalanforderung

Zinsänderungsrisiko 0,00 0,00

Aktienpositionsrisiko 0,00 0,00

Währungsrisiko 1.791.690,39 143.335,23

Risiken aus Rohwarenpositionen 0,00 0,00

Gesamt 1.791.690,39 143.335,23
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15.2 Bilanz- und Zeitwert von Beteiligungen 

Angaben zu Bilanz- und Zeitwert von Beteiligungen erfolgen im zusammengefassten Lage- und Konzernlagebe-

richt (Risikobericht - Anteilseignerrisiko) sowie im Anhang und Konzernanhang (Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden).  

 Siehe zusammengefasster Lage- und Konzernlagebericht (Risikobericht) 

 Siehe Anhang und Konzernanhang 

15.3 Gewinne und Verluste aus Beteiligungen 

Auf der Grundlage der Bilanzierung nach HGB ergaben sich keine latenten Neubewertungsgewinne oder  

-verluste.  

16 Zinsrisiko aus nicht im Handelsbuch enthaltenen Positionen (Artikel 448 CRR) 

16.1 Zinsänderungsrisiken 

Die ILB strebt keinen kurzfristigen Eigenhandelserfolg an, weshalb alle Bestände dem Anlagebuch zugeordnet 
sind.  
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die eintretenden Wertveränderungen zum Stichtag 31.12.2019 bei einer plötzli-
chen und unerwarteten Zinsänderung im Anlagebuch von +200 bzw. -200 Basispunkten (Basel II-Zinsschock). 
 
Tabelle 26: Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (in Euro) 

 Positiver Zinsschock 
(+200 Basispunkte) 

negativer Zinsschock 
(-200 Basispunkte) 

Barwertänderung bei Zinsschock -110.645.262 30.206.432 

 

Die Bewertung des Zinsschocks erfolgte auf der Grundlage der anrechenbaren Eigenmittel der ILB. 

16.2 Steuerung der Zinsänderungsrisiken 

Der Berechnung für die Steuerung der Zinsänderungsrisiken wurden aufgrund des geringen Anteils von außer-

planmäßigen Tilgungen und Sondertilgungsrechten (mit Ausnahme der gesetzlichen Kündigungsrechte gemäß § 

489 I BGB) bei Darlehen keine Annahmen zugrunde gelegt. 

Weitere Angaben zu Zinsänderungsrisiken erfolgen im zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht (Risi-

kobericht - Zinsänderungsrisiko).  

 Siehe zusammengefasster Lage- und Konzernlagebericht (Risikobericht) 
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17 Verschuldung (Artikel 451 CRR) 

 

Die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) wurde im Rahmen von Basel III als Ergänzung der geltenden Eigenka-

pitalvorschriften eingeführt. Ziel der Kennziffer soll sein, den Bankensektor vor einer übermäßigen Verschuldung 

zu bewahren und damit das Risiko eines destabilisierenden Schuldenaufbaus zu senken. 

Die Leverage Ratio setzt die größtenteils ungewichtete Summe aus bilanziellen, außerbilanziellen und derivativen 

Positionen zum aufsichtsrechtlichen Eigenkapital ins Verhältnis. Die Gesamtrisikomessgröße soll nicht mehr als 

das 33,3-fache des Kernkapitals betragen. Damit ergibt sich eine angestrebte Mindestverschuldungsquote von  

3 %. 

Zum 31.12.2019 beträgt die Verschuldungsquote der ILB-Gruppe 4,77 %. Am 30.06.2019 betrug sie 4,91 %. Auf 

die Entwicklung der Verschuldungsquote hatten hauptsächlich bilanzielle Risikopositionen Einfluss. Die ILB ver-

wendet als Kapitalmessgröße für die Berechnung der Verschuldungsquote das Kernkapital. Die Verschuldungs-

quote wird zum Quartalsende berechnet. 

Die in Kapitel 2 beschriebene Geschäfts-, Förder- und Risikostrategie ist die Grundlage für eine mehrjährige 

quantitative Geschäftsplanung der ILB. Diese umfasst die Planung sowohl der Geschäftsvolumina als auch des 

Kapitals. Das Risiko einer Überschuldung wird damit bereits im Rahmen der Planungsprozesse berücksichtigt. 

Die Überwachung dieses Risikos erfolgt periodisch durch die Berechnung der Leverage Ratio. Wesentliche Ver-

änderungen der Leverage Ratio werden analysiert. 

Die Offenlegung der Leverage Ratio erfolgt auf Basis der Delegierten Verordnung (EU) 2015/62, wobei die quan-

titativen Angaben den Regelungen der Durchführungsverordnung (EU) 2016/200 der Europäischen Kommission 

entsprechen. 

Tabelle 27: LRSum - Summarische Abstimmung zwischen bilanzierten Aktiva und Risikopositionen für die Verschuldungs-
quote (in Euro) 

 

  

Anzusetzender Wert

1 Summe der Aktiva laut veröffentlichtem Abschluss 13.684.695.000,00

2
Anpassung für Unternehmen, die für Rechnungslegungszwecke konsolidiert werden, aber nicht dem 

aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis angehören
-14.228.000,00

3

(Anpassung für Treuhandvermögen, das nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen in der Bilanz 

angesetzt wird, aber gemäß Artikel 429 Absatz 13 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bei der 

Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote unberücksichtigt bleibt)

-2.066.100.385,81

4 Anpassungen für derivative Finanzinstrumente 226.892.738,21

5 Anpassung für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT) 126.982.312,10

6
Anpassung für außerbilanzielle Posten (d. h. Umrechnung außerbilanzieller Risikopositionen in 

Kreditäquivalenzbeträge)
344.416.599,86

EU-6a

(Anpassung für gruppeninterne Risikopositionen, die gemäß Artikel 429 Absatz 7 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote unberücksichtigt 

bleiben)

0,00

EU-6b
(Anpassung für Risikopositionen, die gemäß Artikel 429 Absatz 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote unberücksichtigt bleiben)
0,00

7 Sonstige Anpassungen 23.206.657,23

8 Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote 12.325.864.921,59
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Tabelle 28: LRCom - Einheitliche Offenlegung der Verschuldungsquote (in Euro) 

 

 

Risikopositionen für die CRR-

Verschuldungsquote

Bilanzwirksame Risikopositionen (ohne Derivate und SFT)

1 Bilanzwirksame Posten (ohne Derivate, SFT und Treuhandvermögen, aber einschließlich Sicherheiten) 11.629.393.171,98

2 (Bei der Ermittlung des Kernkapitals abgezogene Aktivabeträge) -1.819.900,55

3
Summe der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT und Treuhandvermögen) (Summe der 

Zeilen 1 und 2)
11.627.573.271,43

Risikopositionen aus Derivaten

4
Wiederbeschaffungswert aller Derivatgeschäfte (d. h. ohne anrechenbare, in bar erhaltene 

Nachschüsse)
144.740.508,71

5
Aufschläge für den potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswert in Bezug auf alle Derivatgeschäfte 

(Marktbewertungsmethode)
82.152.229,50

EU-5a Risikoposition gemäß Ursprungsrisikomethode

6
Hinzurechnung des Betrags von im Zusammenhang mit Derivaten gestellten Sicherheiten, die nach dem 

geltenden Rechnungslegungsrahmen von den Bilanzaktiva abgezogen werden

7 (Abzüge von Forderungen für in bar geleistete Nachschüsse bei Derivatgeschäften)

8 (Ausgeschlossener ZGP-Teil kundengeclearter Handelsrisikopositionen)

9 Angepasster effektiver Nominalwert geschriebener Kreditderivate

10
(Aufrechnungen der angepassten effektiven Nominalwerte und Abzüge der Aufschläge für geschriebene 

Kreditderivate)
11 Summe der Risikopositionen aus Derivaten (Summe der Zeilen 4 bis 10) 226.892.738,21

Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)

12
Brutto-Aktiva aus SFT (ohne Anerkennung von Netting), nach Bereinigung um als Verkauf verbuchte 

Geschäfte

12a Brutto-Aktiva aus SFT (ohne Anerkennung von Netting)

12b Anpassungen um als Verkauf verbuchte Geschäfte

13 (Aufgerechnete Beträge von Barverbindlichkeiten und -forderungen aus Brutto-Aktiva aus SFT)

14 Gegenparteiausfallrisikoposition für SFT-Aktiva

EU-14a
Abweichende Regelung für SFT: Gegenparteiausfallrisikoposition gemäß Artikel 429b Absatz 4 und 

Artikel 222 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
126.982.312,10

15 Risikopositionen aus als Beauftragter getätigten Geschäften

EU-15a (Ausgeschlossener ZGP-Teil von kundengeclearten SFT-Risikopositionen)

16 Summe der Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Summe der Zeilen 12 bis 15a) 126.982.312,10

Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen

17 Außerbilanzielle Risikopositionen zum Bruttonominalwert 792.847.678,59

18 (Anpassungen für die Umrechnung in Kreditäquivalenzbeträge) -448.431.078,74

19 Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen (Summe der Zeilen 17 und 18) 344.416.599,86

(Bilanzielle und außerbilanzielle) Risikopositionen, die nach Artikel 429 Absatz 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 unberücksichtigt bleiben dürfen

EU-19a
(Gemäß Artikel 429 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht einbezogene (bilanzielle und 

außerbilanzielle) gruppeninterne Risikopositionen (Einzelbasis))

EU-19b
(Bilanzielle und außerbilanzielle) Risikopositionen, die nach Artikel 429 Absatz 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 unberücksichtigt bleiben dürfen

Eigenkapital und Gesamtrisikopositionsmessgröße

20 Kernkapital (T1) 587.657.309,37

21
Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote (Summe der Zeilen 3, 11, 16, 19, EU-19a und 

EU-19b)
12.325.864.921,59

Verschuldungsquote

22 Verschuldungsquote 4,77

Gewählte Übergangsregelung und Betrag ausgebuchter Treuhandpositionen

EU-23 Gewählte Übergangsregelung für die Definition der Kapitalmessgröße

EU-24
Betrag des gemäß Artikel 429 Absatz 11 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgebuchten 

Treuhandvermögens
-2.066.100.385,81
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Tabelle 29: LRSpl - Aufgliederung der bilanzwirksamen Risikopositionen (in Euro) 

 

 

  

Risikopositionen für die CRR-

Verschuldungsquote

EU-1
Gesamtsumme der bi lanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT und 

ausgenommene Risikopositionen), davon:
11.629.393.171,98

EU-2 Risikopositionen im Handelsbuch

EU-3 Risikopositionen im Anlagebuch, davon: 11.629.393.171,98

EU-4 Gedeckte Schuldverschreibungen 983.251.566,03

EU-5 Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden 4.456.456.780,36

EU-6

Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, multi lateralen 

Entwicklungsbanken, internationalen Organisationen und öffentl ichen Stel len, die 

NICHT wie Staaten behandelt werden

167.676.053,12

EU-7 Institute 3.117.315.415,10

EU-8 Durch Grundpfandrechte auf Immobil ien besichert 833.833.483,70

EU-9 Risikopositionen aus dem Mengengeschäft

EU-10 Unternehmen 1.737.027.630,40

EU-11 Ausgefal lene Positionen 17.424.410,83

EU-12
Sonstige Risikopositionen (z. B. Betei l igungen, Verbriefungen und sonstige Aktiva, die 

keine Kreditverpfl ichtungen sind)
316.407.832,44
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